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§ 14 KHVG 1994 Laufzeit
 KHVG 1994 - Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.11.2023

1. (1)Der Versicherungsvertrag endet, wenn er

1. 1.mit einem Monatsersten, 0 Uhr, begonnen hat, ein Jahr nach diesem Zeitpunkt,

2. 2.zu einem anderen Zeitpunkt begonnen hat, mit dem nächstfolgenden Monatsersten, 0 Uhr, nach Ablauf

eines Jahres,

es sei denn, es wurde eine kürzere Laufzeit als ein Jahr vereinbart.

2. (2)Der Versicherungsvertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn er nicht spätestens einen Monat vor Ablauf

schriftlich gekündigt worden ist. Beträgt die Laufzeit weniger als ein Jahr, so endet der Vertrag, ohne daß es einer

Kündigung bedarf.

In Kraft seit 01.09.1994 bis 31.12.9999
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